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Schließung eines Prostitutionsgewerbes 

Hier: Anwendbarkeit des § 15 Abs. 2 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Schließung eines Gewerbes, das ohne Erlaubnis betrieben wird, ist 

§ 15 Abs. 2 Satz 1 der Gewerbeordnung als allgemeiner gewerberechtlicher Grundsatz 

nicht nur dann anwendbar, wenn die Gewerbeordnung selbst eine Zulassung vorsieht, 

sondern auch in den Fällen, in denen die Ausübung des Gewerbes in einem 

gewerberechtlichen Nebengesetz von einer Zulassung abhängig gemacht wird, in der 

Spezialvorschrift jedoch eine dem § 15 Abs. 2 Satz 1 GewO entsprechende Vorschrift 

fehlt (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 07.11.2017 – 7 ME 91/17 zum Spielhallenrecht). 

Das ProstSchG ist auch ein gewerberechtliches Nebengesetz. Wird ein 

Prostitutionsgewerbe ohne Erlaubnis betrieben, steht der für die Erlaubnis nach 

§ 12 ProstSchG zuständigen Behörde daher zur Verhinderung der Fortsetzung des 

Betriebs das gewerberechtliche Werkzeug des § 15 Abs. 2 GewO zur Verfügung. 

Auch der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/8556, S. 87) zu § 23 ProstSchG ist zu 

entnehmen, dass der Gesetzgeber die Schließung eines Prostitutionsbetriebes auf der 

Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 GewO vorgesehen hat, wenn dieser ohne Erlaubnis 

betrieben wird bzw. die Rücknahme oder der Widerruf der Erlaubnis erfolgt. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass für Betriebe, welche die 

Anzeigevoraussetzungen des § 37 Abs. 2 ProstSchG in der Vergangenheit fristgerecht 

erfüllt haben, bis zur Entscheidung über ihren Erlaubnisantrag die Fortführung des 

Prostitutionsgewerbes gem. § 37 Abs. 4 Satz 1 ProstSchG als erlaubt gilt (gesetzliche 

Erlaubnisfiktion). 
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Die gesetzliche Erlaubnisfiktion steht in einem solchen Fall der gewerberechtlichen 

Schließung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 GewO entgegen, solange die zuständige Behörde 

nicht abschließend über den vorgelegten Erlaubnisantrag nach § 12 ProstSchG 

entschieden hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
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